
Fragen: 

 
 1.  Wie haben sich die Kosten der Kommunen bezogen auf die gewährten Leistungen für 

die Kosten der Unterkunft in den letzten drei Jahren entwickelt und sind hierbei 
gegebenenfalls regionale Unterschiede zu Tage getreten?  

2.  Hat die Landesregierung Erkenntnisse darüber, ob und welche Kommunen in 
Niedersachsen für die Berechnung der Angemessenheit der Kosten einen Mietspiegel 
zu Grunde legen, und auf welcher Basis ermitteln die übrigen Kommunen die 
Angemessenheit?  

3.  Gibt es Erkenntnisse darüber, wie sich die Kosten der Unterkunft in den Kommunen mit 

einem Mietspiegel als  Berechnungsgrundlage entwickelt haben im Vergleich zu den 

übrigen Kommunen? 

 

Antwort der Landesregierung: 

 
Die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II bzw. § 29 SGB XII werden in 
tatsächlicher Höhe, soweit sie angemessen sind, neben der Regelleistung/den Regelsätzen 
erbracht. Eine Pauschalierung der Leistungen für Unterkunft und Heizung ist grundsätzlich 
zulässig. Sie müsste so ausgestaltet sein, dass sie dem Bedarfsdeckungsprinzip Rechnung 
trägt. Bei den angemessenen Kosten der Unterkunft gibt es in einem Flächenland wie 
Niedersachsen große regionale Unter-schiede. Eine Pauschale birgt im Einzelfall das Risiko 
einer Bedarfsüber- oder -unterdeckung. Während die Gefahr einer Unterdeckung des 
individuell bestehenden Bedarfs nicht hinnehmbar ist, würde eine Bedarfsüberdeckung zu 
einer erheblichen Mehrbelastung der öffentlichen Haushalte - insbesondere der Kommunen - 
führen. 

Vor diesem Hintergrund wird die Pauschalierung der Leistungen für Unterkunft und Heizung 

nicht als geeignetes Instrumentarium angesehen und deshalb grundsätzlich abgelehnt. 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


